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Erster Abschnitt

Allgemeines

§ 1

Ziele des Gesetzes

(1) Ziele des Gesetzes sind die Ver-
wirklichung der Chancengleichheit von
Frauen und Männern, die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
für Frauen und Männer sowie die Beseiti-
gung bestehender Unterrepräsentanz von
Frauen im öffentlichen Dienst. Bis zur Er-
reichung dieser Ziele werden durch be-
rufliche Förderung auf der Grundlage von
Frauenförder- und Gleichstellungsplänen
mit verbindlichen Zielvorgaben die Zu-
gangs- und Aufstiegsbedingungen für
Frauen sowie die Arbeitsbedingungen für
Frauen und Männer verbessert. Dabei
wird den besonderen Belangen behinder-
ter und von Behinderung bedrohter Frau-
en Rechnung getragen.

(2) Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten sollen die Gleichstellung von Frauen
und Männern sprachlich zum Ausdruck
bringen. Dies gilt auch für den dienstli-
chen Schriftverkehr.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Landesverwaltung einschließlich
der Kanzlei des Hessischen Landta-
ges, des Hessischen Datenschutzbe-
auftragten und des Hessischen Rech-
nungshofes,

2. die Gerichte des Landes,

3. die Gemeinden und Gemeindever-
bände,

4. die kommunalen Zweckverbände,
den Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen und den Regionalverband Frank-
furtRheinMain,

5. die übrigen der alleinigen Aufsicht
des Landes unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen
Rechts mit fünfzig oder mehr Be-
schäftigten mit Ausnahme der Selbst-
verwaltungskörperschaften der Wirt-
schaft und der freien Berufe und

6. den Hessischen Rundfunk.

(2) Die der alleinigen Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, für die das
Gesetz nicht gilt, sollen bei ihrer Perso-
nalwirtschaft die Grundsätze nach § 4 ei-
genverantwortlich anwenden.

(3) Soweit das Land, die Gemeinden,
Gemeindeverbände und kommunalen*) FFN 320-207
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Zweckverbände Beteiligungen an privat-
rechtlichen Unternehmen, Vereinigungen
und Einrichtungen unmittelbar oder mit-
telbar halten oder erwerben, haben sie
darauf hinzuwirken, dass bei der Perso-
nalwirtschaft die Grundsätze nach § 4 an-
gewendet werden.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Ge-
setzes sind die einzelnen Behörden, Ver-
waltungsstellen und Betriebe der in § 2
Abs. 1 genannten Verwaltungen und die
Gerichte. Gemeinden, Gemeindeverbän-
de und kommunale Zweckverbände bil-
den unter Ausschluss der Eigenbetriebe
und Krankenanstalten eine Dienststelle
im Sinne dieses Gesetzes. Dienststellen
im Sinne dieses Gesetzes sind auch

1. Eigenbetriebe und Krankenanstalten,

2. der Hessische Rundfunk einschließ-
lich seiner Studios und Sendeanla-
gen,

3. jede Hochschule und jedes Universi-
tätsklinikum in öffentlicher Träger-
schaft,

4. die in § 86 Abs. 1 des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes vom
24. März 1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. März
2015 (GVBl. S. 118), genannten
Dienststellen der Polizei und der Be-
rufsfeuerwehr,

5. die Staatlichen Schulämter für alle
allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen sowie die Schulen für Er-
wachsene und

6. die Hessische Lehrkräfteakademie für
die Studienseminare.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Geset-
zes sind Beamtinnen und Beamte, Richte-
rinnen und Richter, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie Auszubildende.
Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamte sowie Beamtinnen und Beam-
te, die nach § 7 des Hessischen Beamten-
gesetzes jederzeit in den einstweiligen Ru-
hestand versetzt werden können, sind kei-
ne Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Personalstellen im Sinne dieses Ge-
setzes sind Planstellen und Stellen im Sin-
ne von § 17 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung vom 
15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 26. Juni 2013
(GVBl. S. 447).

(4) Beförderung im Sinne dieses Geset-
zes sind auch die Verleihung eines Rich-
teramtes mit einem höheren Endgrundge-
halt und die Übertragung einer höher zu
bewertenden Tätigkeit.

(5) Eine Unterrepräsentanz von Frauen
liegt vor, wenn innerhalb des Geltungsbe-
reichs eines Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplanes in einer Entgeltgruppe oder
Besoldungsgruppe einer Laufbahn oder in
den Funktionen mit Vorgesetzten- und
Leitungsaufgaben weniger Frauen als
Männer beschäftigt sind. In den Ein-

gangsämtern der Laufbahnen gelten
Frauen als unterrepräsentiert, wenn in
der gesamten Laufbahn weniger Frauen
als Männer beschäftigt sind. Satz 2 gilt
entsprechend für das Eingangsamt des
richterlichen und staatsanwaltlichen
Dienstes. Innerhalb des Geltungsbereichs
eines Frauenförder- und Gleichstellungs-
planes bilden jede Besoldungsgruppe ei-
ner Laufbahn und jede Entgeltgruppe so-
wie die Funktionen mit Vorgesetzten- und
Leitungsaufgaben einen Bereich. Die
Stelle, die den Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan aufstellt, kann weitere Un-
terteilungen vornehmen.

(6) Familienaufgabe im Sinne dieses
Gesetzes ist die tatsächliche Betreuung
von Kindern unter 18 Jahren sowie von
nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürfti-
gen Angehörigen.

§ 4

Grundsätze

(1) Alle Beschäftigten, insbesondere
solche mit Vorgesetzten- oder Leitungs-
aufgaben, sowie die Leitungen der
Dienststellen haben die Erreichung der
Ziele dieses Gesetzes zu fördern. Sie ha-
ben bei allen Entscheidungen, die Aus-
wirkungen auf die Beschäftigten haben
können, sowie bei der Zusammenarbeit
mit anderen Dienststellen, die Förderung
der Chancengleichheit von Frauen und
Männern als durchgängiges Leitprinzip
zugrunde zu legen.

(2) Die Dienststellen sind verpflichtet,
durch Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne nach den §§ 5 bis 7 und sonstige
Maßnahmen der Förderung nach den §§ 8
bis 14 auf die Gleichstellung von Frauen
und Männern im öffentlichen Dienst, auf
die Gewährleistung der Entgeltgleichheit
und die Beseitigung der Unterrepräsen-
tanz von Frauen hinzuwirken und Diskri-
minierungen wegen des Geschlechts und
des Familienstandes zu beheben.

(3) Frauen und Männer dürfen wegen
ihres Geschlechts oder ihres Familien-
standes nicht diskriminiert werden. Eine
Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine
Regelung oder Maßnahme sich bei ge-
schlechtsneutraler Fassung auf ein Ge-
schlecht wesentlich seltener vorteilhaft
oder wesentlich häufiger nachteilig aus-
wirkt als auf das andere, ohne dass dies
durch zwingende Gründe gerechtfertigt
ist. Maßnahmen zur Förderung von Frau-
en mit dem Ziel, tatsächlich bestehende
Ungleichheiten zu beseitigen, bleiben
hiervon unberührt.

Zweiter Abschnitt

Gleichstellung von Frauen 
und Männern

§ 5

Aufstellen von Frauenförder- und Gleich-
stellungsplänen

(1) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne werden für jeweils sechs Jahre für
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jede Dienststelle aufgestellt. Personalstel-
len mehrerer Dienststellen können nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 4 in einem Frau-
enförder- und Gleichstellungsplan zusam-
mengefasst werden.

(2) In der Landesverwaltung kann für
Personalstellen mehrerer Dienststellen
ein gemeinsamer Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufgestellt werden.
Die Personalstellen von Dienststellen mit
weniger als fünfzig Beschäftigten sollen
für die Aufstellung von Frauenförder- und
Gleichstellungsplänen mit anderen
Dienststellen zusammengefasst werden.
Über die Zusammenfassung von Perso-
nalstellen mehrerer Dienststellen in ei-
nem Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan und darüber, welche Dienststelle
diesen Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan aufstellt, entscheidet die obers-
te Dienstbehörde durch Anordnung, die
im Staatsanzeiger für das Land Hessen
oder im Amtsblatt des zuständigen Minis-
teriums zu veröffentlichen ist. Im Übrigen
stellt die Dienststelle die Frauenförder-
und Gleichstellungspläne auf. Für Perso-
nalstellen der Richterinnen und Richter
und für Personalstellen der Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte werden durch
das Ministerium der Justiz besondere
Frauenförder- und Gleichstellungspläne
aufgestellt. Frauenförder- und Gleichstel-
lungspläne sind jeweils im Einvernehmen
mit der für die erfassten Personalstellen
personalentscheidenden Dienststelle auf-
zustellen.

(3) Für jede Gemeinde, jeden Gemein-
deverband und jeden kommunalen
Zweckverband ausschließlich der Eigen-
betriebe und Krankenanstalten wird min-
destens je ein Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan aufgestellt. Durch Satzung
kann geregelt werden, dass mehrere Ei-
genbetriebe oder mehrere Krankenanstal-
ten einer Gemeinde einen gemeinsamen
Frauenförder- und Gleichstellungsplan
aufstellen. Gemeinden, Gemeindeverbän-
de, Eigenbetriebe, Krankenanstalten und
kommunale Zweckverbände mit weniger
als fünfzig Beschäftigten können von der
Aufstellung eines Frauenförder- und
Gleichstellungsplanes absehen.

(4) Bei den übrigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1
Nr. 5 sowie beim Hessischen Rundfunk
wird jeweils mindestens ein Frauenförder-
und Gleichstellungsplan aufgestellt.

(5) Im Einvernehmen mit der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten und ei-
ner nach § 15 Abs. 1 Satz 4 oder 5 bestell-
ten Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten kann der Frauenförder- und
Gleichstellungsplan für die jeweilige
Dienststelle auch als Frauenförderplan
oder als Gleichstellungsplan bezeichnet
werden.

§ 6
Inhalt des Frauenförder- und 

Gleichstellungsplanes
(1) Gegenstand des Frauenförder- und

Gleichstellungsplanes sind die Förderung

der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, die Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für Frauen und
Männer sowie die Beseitigung der Unter-
repräsentanz von Frauen innerhalb des
Geltungsbereiches des Frauenförder- und
Gleichstellungsplanes.

(2) Der Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan besteht mindestens aus

1. einer Bestandsaufnahme und Analyse
der Beschäftigtenstruktur,

2. einer Schätzung der im Geltungsbe-
reich des Frauenförder- und Gleich-
stellungsplanes zu besetzenden Per-
sonalstellen und möglichen Beförde-
rungen,

3. verbindlichen Zielvorgaben für je-
weils drei Jahre in Prozent bezogen
auf den Anteil der Frauen bei Einstel-
lungen und Beförderungen zur Erhö-
hung des Frauenanteils in Bereichen,
in denen Frauen unterrepräsentiert
sind,

4. Maßnahmen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf für
Frauen und Männer sowie zur Auf-
wertung von Tätigkeiten an überwie-
gend mit Frauen besetzten Arbeits-
plätzen, soweit dies erforderlich ist,
um einen dem Gleichberechtigungs-
grundsatz widersprechenden Zustand
zu beseitigen, und

5. konkreten Maßnahmen der ge-
schlechtergerechten Personalent-
wicklung.

Für die Festlegung der Zielvorgaben und
Maßnahmen sind die Besonderheiten in
den jeweiligen Bereichen und Dienststel-
len maßgebend.

(3) Für die Bestandsaufnahme und
Analyse der Beschäftigtenstruktur nach
Abs. 2 Nr. 1 sind folgende Daten zu erhe-
ben:

1. die Zahl der befristet und unbefristet
Beschäftigten in Vollzeit getrennt
nach Frauen und Männern sowie Be-
soldungs- und Entgeltgruppen,

2. die Zahl der befristet und unbefristet
Beschäftigten in Teilzeit sowie die mit
ihnen besetzten Personalstellen und
die entsprechenden Stellenanteile ge-
trennt nach Frauen und Männern 
sowie Besoldungs- und Entgeltgrup-
pen,

3. die Zahl der Auszubildenden sowie
der Anwärterinnen und Anwärter, ge-
trennt nach Frauen und Männern so-
wie Berufsgruppen,

4. die Zahl der in der Dienststelle be-
schäftigten Führungskräfte mit Vor-
gesetzten- und Leitungsaufgaben ge-
trennt nach Frauen und Männern und

5. die Zahl der durch Erreichen der ge-
setzlichen Altersgrenze und vorgese-
henen Wechsel des Aufgabengebie-
tes oder Arbeitsplatzes voraussicht-
lich frei werdenden Personalstellen
sowie der voraussichtlich zu beset-
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zenden Personalstellen und mögli-
chen Beförderungen.

(4) Unter Maßnahmen der geschlech-
tergerechten Personalentwicklung nach
Abs. 2 Nr. 5 können insbesondere fallen:

1. Potenzialerkennung und -förderung,

2. die Entwicklung von Personalaus-
wahlkriterien,

3. Fortbildungsmaßnahmen,

4. die Übertragung von qualifizierenden
Aufgaben, wie Leitungen von Ar-
beitsgruppen und Stellvertretungs-
funktionen,

5. die Erprobung und Weiterentwick-
lung von Teilzeitbeschäftigung in
Führungsfunktionen,

6. familienfreundliche Rotationsmög-
lichkeiten,

7. die Verbesserung der Integration
während und nach der Rückkehr aus
Beurlaubungen zur Wahrnehmung
von Familienaufgaben,

8. eine geschlechtergerechte Personal-
kostenbudgetierung,

9. die Einflussnahme auf die Führungs-
kultur zugunsten der Chancengleich-
heit von Frauen und Männern und

10. die Veränderung des Beurteilungswe-
sens unter Anerkennung der Unter-
schiede in den Erwerbsbiografien von
Frauen und Männern.

(5) In jedem Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan sind jeweils mehr als die
Hälfte der zu besetzenden Personalstellen
eines Bereichs, in dem Frauen unterreprä-
sentiert sind, zur Besetzung durch Frauen
vorzusehen. Dies gilt nicht, wenn ein be-
stimmtes Geschlecht unverzichtbare Vor-
aussetzung für eine Tätigkeit ist. Ist
glaubhaft dargelegt, dass nicht genügend
Frauen mit der notwendigen Qualifikati-
on zu gewinnen sind, können entspre-
chend weniger Personalstellen zur Beset-
zung durch Frauen vorgesehen werden.
Bei Beförderungen ohne Stellenbesetzun-
gen sowie Höhergruppierungen in Berei-
chen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, ist ein Frauenanteil vorzusehen, der
mindestens dem Anteil der Frauen an der
nächstniedrigeren Besoldungs- oder Ent-
geltgruppe in dem Bereich entspricht.
Satz 3 gilt entsprechend. Wenn personal-
wirtschaftliche Maßnahmen vorgesehen
sind, die Stellen sperren oder zum Weg-
fall bringen, bei Eintritt oder Versetzun-
gen in den Ruhestand, bei Verrentungen
sowie bei Gewährung von Altersteilzeit
ist durch den Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan zu gewährleisten, dass der
Frauenanteil in den betroffenen Berei-
chen mindestens gleich bleibt.

(6) Stellen des wissenschaftlichen
Dienstes, die nach § 65 Abs. 2 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes vom 14. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. September
2014 (GVBl. S. 218), befristet besetzt wer-
den, sind mindestens mit dem Anteil an
Frauen zu besetzen, den sie an den Ab-

solventinnen und Absolventen des jewei-
ligen Fachbereiches stellen. Stellen des
wissenschaftlichen Dienstes, die nach 
§ 64 Abs. 4 und 5 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes befristet besetzt werden,
sind mindestens mit dem Anteil an Frau-
en zu besetzen, den sie an den an dem je-
weiligen Fachbereich Promovierten stel-
len. Die zur Beschäftigung von wissen-
schaftlichen Hilfskräften ohne Abschluss
angesetzten Mittel müssen mindestens
mit dem Anteil für Frauen verwendet
werden, den sie an den Studierenden des
jeweiligen Fachbereiches stellen.

(7) Der Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan ist nach drei Jahren zu über-
prüfen und der aktuellen Entwicklung
anzupassen. Bei dieser Anpassung sind
ergänzende Maßnahmen aufzunehmen,
wenn erkennbar ist, dass die Zielvorga-
ben des Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplanes nach Abs. 2 Nr. 3 sonst nicht
erreicht werden können. Mit Zustimmung
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten kann der Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan bei Bedarf auch zu einem ande-
ren Zeitpunkt angepasst werden.

§ 7

Verfahren zur Aufstellung von 
Frauenförder- und Gleichstellungsplänen,

Bekanntmachung, Berichte

(1) In der Landesverwaltung bedürfen
Frauenförder- und Gleichstellungspläne
der Zustimmung der Dienststelle, die die
unmittelbare Dienstaufsicht über die in
dem Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan erfassten Personalstellen ausübt. Die
Zustimmung gilt als erteilt, sofern die zu-
ständige Dienststelle nicht innerhalb von
drei Monaten entscheidet.

(2) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne, die beim Hessischen Landtag,
beim Hessischen Datenschutzbeauftrag-
ten und beim Hessischen Rechnungshof
aufgestellt werden, bedürfen der Zustim-
mung der Präsidentin oder des Präsiden-
ten des Landtages im Benehmen mit dem
Präsidium des Landtages.

(3) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne sind in den Gemeinden der Ge-
meindevertretung und in den Gemeinde-
verbänden dem Kreistag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen. Frau-
enförder- und Gleichstellungspläne der
kommunalen Zweckverbände und des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen sind
der Verbandsversammlung, Frauenförder-
und Gleichstellungspläne des Regional-
verbandes FrankfurtRheinMain der Ver-
bandskammer zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen.

(4) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne der Hochschulen des Landes und
der übrigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden juristischen Personen des
öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
werden im Benehmen mit der Dienststel-
le, die die Rechtsaufsicht ausübt, aufge-
stellt. Rechtsaufsichtliche Beziehungen
bleiben unberührt.
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(5) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne des Hessischen Rundfunks bedür-
fen der Zustimmung des Verwaltungsra-
tes.

(6) Bei Änderungen des Frauenförder-
und Gleichstellungsplanes nach § 6 
Abs. 7 gelten Abs. 1 bis 5 entsprechend.

(7) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne sind in den Dienststellen, deren
Personalstellen sie betreffen, bekannt zu
machen. Die Dienststelle, die den Frauen-
förder- und Gleichstellungsplan aufstellt,
berichtet der nach Abs. 1 bis 5 zuständi-
gen Stelle alle drei Jahre über den Um-
setzungsstand der im Frauenförder- und
Gleichstellungsplan enthaltenen Zielvor-
gaben und Maßnahmen sowie über sons-
tige Maßnahmen der Förderung nach den
§§ 8 bis 14.

(8) Soweit der Frauenförder- und
Gleichstellungsplan nicht umgesetzt wor-
den ist, sind die Gründe hierfür sowohl im
Rahmen der Anpassung an die aktuelle
Entwicklung nach § 6 Abs. 7 als auch bei
der Aufstellung des nächsten Frauenför-
der- und Gleichstellungsplanes darzulegen
und in der Dienststelle bekannt zu geben.

(9) Die Landesregierung berichtet dem
Landtag alle fünf Jahre über die Entwick-
lung des Frauenanteils an den Beschäftig-
ten sowie über Maßnahmen nach § 6 
Abs. 4 und sonstige Maßnahmen der För-
derung aufgrund von Frauenförder- und
Gleichstellungsplänen im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes nach § 2 Abs. 1.

§ 8

Vergabe von Ausbildungsplätzen

(1) In Ausbildungsberufen, in denen
Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie
bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen
mindestens zur Hälfte zu berücksichtigen.
Satz 1 gilt nicht für Ausbildungsgänge, in
denen der Staat ausschließlich ausbildet.

(2) Es sind geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, um Frauen auf freie Ausbil-
dungsplätze in Berufen im Sinne von 
Abs. 1 Satz 1 aufmerksam zu machen und
sie zur Bewerbung zu veranlassen. Liegen
trotz solcher Maßnahmen nicht genügend
Bewerbungen von Frauen vor, können
entgegen Abs. 1 Satz 1 mehr als die Hälf-
te der Ausbildungsplätze mit Männern
besetzt werden.

§ 9

Ausschreibungen

(1) In allen Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, sind zu besetzen-
de Personalstellen grundsätzlich auszu-
schreiben. Art und Inhalt der Ausschrei-
bung haben sich ausschließlich an den
Anforderungen der zu besetzenden Per-
sonalstelle oder des zu vergebenden Am-
tes zu orientieren. In der Ausschreibung
ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbun-
gen von Frauen besonders erwünscht
sind.

(2) In Ausschreibungen ist grundsätz-
lich darauf hinzuweisen, dass der ausge-

schriebene Arbeitsplatz in Teilzeit besetzt
werden kann. Dies gilt auch für Funktio-
nen mit Vorgesetzten- und Leitungsauf-
gaben aller Hierarchieebenen. Ausnah-
men von Satz 1 sind nur zulässig, soweit
einer Besetzung in Teilzeit zwingende Be-
lange entgegenstehen. Soweit eine Ver-
pflichtung zur Erhöhung des Frauenan-
teils aufgrund eines Frauenförder- und
Gleichstellungsplanes besteht, ist dies in
der Ausschreibung zu erwähnen. Die
Ausschreibung soll dienststellenübergrei-
fend erfolgen, wenn abzusehen ist, dass
die Verpflichtung zur Erhöhung des Frau-
enanteils mit einer internen Ausschrei-
bung nicht erfüllt werden kann.

(3) Ausnahmen von den Grundsätzen
des Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 bedür-
fen der Zustimmung der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten, welche das
Benehmen mit einer nach § 15 Abs. 1 
Satz 4 oder 5 bestellten Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten herzustellen
hat.

§ 10

Bewerbungsgespräche

(1) In Bereichen, in denen Frauen un-
terrepräsentiert sind, werden mindestens
ebenso viele Frauen wie Männer oder alle
Bewerberinnen zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen, soweit ein solches
durchgeführt wird, wenn sie die gesetz-
lich oder sonst vorgesehenen Vorausset-
zungen für die Besetzung der Personal-
stelle oder des zu vergebenden Amtes er-
füllen.

(2) Fragen nach dem Familienstand,
einer bestehenden oder geplanten
Schwangerschaft oder geplanten Eltern-
zeit und danach, wie Familienaufgaben
neben der Berufstätigkeit gewährleistet
werden können, sind unzulässig.

§ 11

Auswahlentscheidungen

(1) Um die Chancengleichheit von
Frauen und Männern bei Einstellung, Be-
förderung und Höhergruppierung sowie
die Erfüllung der Zielvorgaben der Frau-
enförder- und Gleichstellungspläne zu
gewährleisten, sind Eignung, Befähigung
und fachliche Leistung (Qualifikation)
entsprechend den Anforderungen der zu
besetzenden Stelle oder des zu vergeben-
den Amtes zu beurteilen. Bei der Qualifi-
kationsbeurteilung sind Fähigkeiten und
Erfahrungen, die durch die Wahrneh-
mung von Familienaufgaben oder in eh-
renamtlicher Tätigkeit erworben wurden,
zu berücksichtigen, soweit ihnen für die
Eignung, Leistung und Befähigung der
Bewerberinnen und Bewerber Bedeutung
zukommt. Dies gilt auch, wenn Familien-
aufgaben neben der Erwerbsarbeit wahr-
genommen wurden.

(2) Dienstalter, Lebensalter und der
Zeitpunkt der letzten Beförderung oder
Höhergruppierung dürfen nur insoweit
Berücksichtigung finden, als ihnen für die
Eignung, Leistung und Befähigung der
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Bewerberinnen und Bewerber Bedeutung
zukommt.

(3) Familienstand oder Einkommen des
Partners oder der Partnerin dürfen nicht
berücksichtigt werden. Teilzeitbeschäfti-
gungen, Beurlaubungen zur Wahrneh-
mung von Familienaufgaben, die Inan-
spruchnahme von Elternzeit, Familien-
pflegezeit, Pflegezeit, Telearbeit und fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen sowie Verzö-
gerungen beim Abschluss der Ausbildung
aufgrund der Wahrnehmung von Famili-
enaufgaben dürfen sich nicht nachteilig
auf die dienstliche Beurteilung und die
Auswahlentscheidung auswirken sowie
das berufliche Fortkommen nicht beein-
trächtigen. Eine regelmäßige Gleichbe-
handlung von Teilzeitbeschäftigung, Be-
urlaubung, Elternzeit, Familienpflegezeit,
Pflegezeit und Vollzeitbeschäftigung ist
damit nicht verbunden.

(4) Werden die Zielvorgaben des Frau-
en- und Gleichstellungsplanes nach § 6
Abs. 2 Nr. 3 für jeweils drei Jahre nicht
erfüllt, bedarf bis zu ihrer Erfüllung jede
weitere Einstellung oder Beförderung ei-
nes Mannes in einem Bereich, in dem
Frauen unterrepräsentiert sind, der Zu-
stimmung der Stelle, die dem Frauen-
und Gleichstellungsplan zugestimmt hat,
im Geltungsbereich der Frauen- und
Gleichstellungspläne der Ministerien und
der Staatskanzlei der Zustimmung der
Landesregierung. Im Geltungsbereich der
bei den Hochschulen aufgestellten Frau-
en- und Gleichstellungspläne ist die Zu-
stimmung der Präsidentin, des Präsiden-
ten, der Rektorin oder des Rektors erfor-
derlich. In Gemeinden ist die Beschluss-
fassung des Gemeindevorstandes, in Ge-
meindeverbänden die Beschlussfassung
des Kreisausschusses, bei kommunalen
Zweckverbänden die Beschlussfassung
des Verbandsvorstandes, beim Landes-
wohlfahrtsverband Hessen die Beschluss-
fassung des Verwaltungsausschusses und
beim Regionalverband FrankfurtRhein-
Main die Zustimmung des Regionalvor-
standes erforderlich. Bei den übrigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts
nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 ist die Zustimmung
des Organs, welches die Geschäftsfüh-
rung wahrnimmt, erforderlich; die Ange-
legenheit ist der Aufsichtsbehörde zur
Kenntnis zu geben. Ist ein in Satz 3 oder 4
genanntes Organ bereits nach anderen
Rechtsvorschriften mit der Angelegenheit
zu befassen, so ist vor der ersten Be-
schlussfassung unter Beifügung einer
Stellungnahme der Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten darauf hinzuwei-
sen, dass der Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan in diesem Bereich nicht er-
füllt wurde; eine weitere Beschlussfas-
sung nach Satz 3 oder 4 entfällt. Satz 1
findet keine Anwendung in Fällen des
Art. 127 Abs. 3 der Hessischen Verfas-
sung.

(5) Solange kein Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufgestellt ist, dürfen
in Bereichen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, keine Einstellungen und

Beförderungen vorgenommen werden. Ist
der Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan wegen eines Verfahrens nach den 
§§ 70 oder 71 des Hessischen Personal-
vertretungsgesetzes noch nicht in Kraft,
dürfen keine Einstellungen und Beförde-
rungen vorgenommen werden, die dem
bereits aufgestellten Frauenförder- und
Gleichstellungsplan zuwiderlaufen.

(6) Unter Beachtung von § 10 des Hes-
sischen Beamtengesetzes sind Bewerbe-
rinnen und Bewerber bevorzugt einzu-
stellen, die wegen der Wahrnehmung von
Familienaufgaben aus dem öffentlichen
Dienst ausgeschieden sind oder nach Ab-
leistung eines Vorbereitungsdienstes kei-
nen Antrag auf Übernahme in den öffent-
lichen Dienst stellen konnten. Beschäftig-
te, die bei unbefristeter Teilzeitbeschäfti-
gung oder vor Ablauf einer befristeten
Teilzeitbeschäftigung oder Ermäßigung
der Arbeitszeit zur Wahrnehmung von Fa-
milienaufgaben wieder zur regelmäßigen
Arbeitszeit zurückkehren wollen, sind bei
der Besetzung von Vollzeitstellen unter
Beachtung von § 10 des Hessischen Be-
amtengesetzes bevorzugt zu berücksichti-
gen.

§ 12

Personalentwicklung

(1) Die Dienststellen haben bei Maß-
nahmen zur Personalentwicklung die
Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern und die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf als Leitprinzipien zugrunde zu
legen. Dieses gilt insbesondere für Fort-
bildungsmaßnahmen, für die dauernde
oder zeitlich befristete Übertragung ande-
rer Aufgaben und Funktionen, für die Ab-
ordnung zu anderen Dienststellen (Rotati-
on) und für sonstige Maßnahmen, die auf
die Übernahme höherwertiger Tätigkei-
ten vorbereiten.

(2) In Maßnahmen zur Fortbildung, die
sich an Verantwortliche für Personalent-
wicklung, Personalverwaltung sowie für
Organisations- und Leitungsaufgaben
richten, sind die Leitprinzipien zur Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern
und zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu behandeln.

(3) Für weibliche Beschäftigte werden
besondere Fortbildungsmaßnahmen an-
geboten, die eine Weiterqualifikation er-
möglichen und auf die Übernahme von
Tätigkeiten, bei denen Frauen unterre-
präsentiert sind, vorbereiten. Solange
Frauen in Personalstellen mit Vorgesetz-
ten- und Leitungsaufgaben unterreprä-
sentiert sind, ist ihnen mindestens ihrem
Anteil an den Beschäftigten der Dienst-
stelle entsprechend die Teilnahme an
Führungskräftefortbildungen einzuräu-
men. Dies ist in den Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufzunehmen.

(4) Entstehen durch die Teilnahme an
dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen un-
vermeidliche Kosten für die Betreuung
von Kindern unter 15 Jahren oder von
nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürfti-
gen Angehörigen, so werden diese erstat-
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tet. Die Kosten sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Monat bei der Be-
schäftigungsbehörde schriftlich zu bean-
tragen. Die Frist beginnt mit dem Tage
nach Beendigung der Fortbildungsmaß-
nahme.

(5) Maßnahmen zur Personalentwick-
lung sind im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten so anzubieten, dass auch
Beschäftigten mit Familienaufgaben die
Teilnahme möglich ist. Soweit erforder-
lich, sind im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten zusätzliche Maßnahmen
anzubieten, die den zeitlichen und räum-
lichen Bedürfnissen von Beschäftigten mit
Familienaufgaben entsprechen.

§ 13

Gremien

Alle Dienststellen sollen bei der Beset-
zung von Kommissionen, Beiräten, Ver-
waltungs- und Aufsichtsräten sowie sons-
tigen Gremien, soweit sie ein Entsen-
dungs-, Bestellungs- oder Vorschlagsrecht
haben, mindestens zur Hälfte Frauen be-
rücksichtigen. Ausnahmen sind nur aus
erheblichen Gründen zulässig, die akten-
kundig zu machen sind.

Dritter Abschnitt

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

§ 14

Arbeitsbedingungen, 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung

(1) Die Dienststellen haben Arbeitszei-
ten und sonstige Rahmenbedingungen
anzubieten, die Frauen und Männern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
leichtern, soweit zwingende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen.

(2) Anträgen von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern auf Teilzeitbeschäfti-
gung und Beurlaubung zur Wahrneh-
mung von Familienaufgaben ist zu ent-
sprechen, soweit nicht zwingende dienst-
liche Belange entgegenstehen. Die §§ 63,
64 und 66 des Hessischen Beamtengeset-
zes werden auf Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entsprechend angewandt.

(3) Anträgen der Beschäftigten auf fle-
xible Ausgestaltung der Arbeitszeit und
auf Telearbeit zur Wahrnehmung von Fa-
milienaufgaben ist im Rahmen der dienst-
lichen Möglichkeiten zu entsprechen. Die
Ablehnung von schriftlichen Anträgen
muss im Einzelnen schriftlich begründet
werden.

(4) Bei Teilzeitbeschäftigung und Beur-
laubung zur Wahrnehmung von Familien-
aufgaben sowie für die Zeit des Beschäfti-
gungsverbotes nach § 6 des Mutterschutz-
gesetzes in der Fassung vom 20. Juni 2002
(BGBl. I S. 2318), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Oktober 2012 (BGBl. I 
S. 2246), und § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der
Hessischen Mutterschutz- und Elternzeit-
verordnung vom 8. Dezember 2011 (GVBl.
I S. 758, 2012, S. 10, 340), geändert durch

Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), ist
ein personeller Ausgleich vorzunehmen;
wenn dies auch bei Ausschöpfung aller
Mittel unmöglich ist, ist ein organisatori-
scher Ausgleich vorzunehmen.

(5) Beschäftigten, die zur Wahrneh-
mung von Familienaufgaben beurlaubt
sind, werden von ihrer Beschäftigungs-
dienststelle und der Dienststelle, die den
sie betreffenden Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufgestellt hat, kurz-
fristige Beschäftigungsverhältnisse bei
vorübergehendem Personalbedarf der
Dienststelle vorrangig angeboten. Die
Dienststelle soll durch geeignete Maß-
nahmen den aus familiären Gründen be-
urlaubten Beschäftigten die Verbindung
zum Beruf und den beruflichen Wieder-
einstieg erleichtern. Soweit in dem jewei-
ligen Beruf erforderlich, werden ihnen
auch Fortbildungen angeboten, die zur
Erhaltung und Anpassung ihrer Qualifi-
kation geeignet sind.

(6) Beschäftigte, die eine Teilzeitbe-
schäftigung oder eine Beurlaubung bean-
tragen, sind auf die Folgen, insbesondere
in Bezug auf renten-, arbeitslosenversi-
cherungs- und versorgungsrechtliche An-
sprüche, in allgemeiner Form hinzuwei-
sen.

(7) Teilzeitbeschäftigten sind die glei-
chen beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten
und Fortbildungschancen einzuräumen
wie Vollzeitbeschäftigten. Sie werden bei
der Gewährung freiwilliger sozialer Leis-
tungen Vollzeitbeschäftigten gleichge-
stellt. Die Wahrnehmung von Vorgesetz-
ten- und Leitungsaufgaben aller Hierar-
chieebenen steht der Teilzeitbeschäfti-
gung grundsätzlich nicht entgegen.

(8) Abs. 7 gilt entsprechend für Be-
schäftigte, die flexible Arbeitszeitmodelle
oder Telearbeit in Anspruch nehmen.

Vierter Abschnitt

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

§ 15

Bestellung von Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten

(1) Jede Dienststelle mit 50 oder mehr
Beschäftigten bestellt mindestens eine
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte;
Dienststellen mit weniger als 50 Beschäf-
tigten können eine Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte bestellen. In den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden kann
die Aufgabe dem Frauenbüro oder einer
vergleichbaren Stelle nach § 4b der Hes-
sischen Gemeindeordnung oder § 4a der
Hessischen Landkreisordnung zugeord-
net werden. In diesem Falle soll eine ent-
sprechende personelle Verstärkung des
Frauenbüros oder der ähnlichen Stelle
vorgenommen werden. Gilt für Personal-
stellen mehrerer Dienststellen ein ge-
meinsamer Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan, so wird bei der hierfür zustän-
digen Dienststelle zusätzlich eine Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte bestellt.
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Für den Geltungsbereich mehrerer ge-
meinsamer Frauenförder- und Gleichstel-
lungspläne kann eine einzige Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte bestellt
werden, wenn die Frauenförder- und
Gleichstellungspläne zusammen nicht
mehr als 2 000 Personalstellen betreffen.

(2) Zur Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten darf nur eine Frau bestellt wer-
den. Die Funktion der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten ist grund-
sätzlich teilbar. Ein Interessenwiderstreit
mit ihren sonstigen dienstlichen Aufga-
ben ist auszuschließen. Die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte darf keiner
Personalvertretung angehören. Sie muss
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderli-
che Sachkenntnis und Zuverlässigkeit be-
sitzen und in einem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis stehen. An den
Hochschulen ist es zulässig, bei Teilung
der Funktion einen Teil mit einer Beschäf-
tigten aus dem Wissenschaftsbereich zu
besetzen, die in einem befristeten Be-
schäftigungsverhältnis steht.

(3) Die Bestellung von Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten erfolgt auf-
grund einer Ausschreibung in der Dienst-
stelle unter Beachtung der Vorgaben des
Abs. 2. Zur Bestellung ist die Zustimmung
der zu bestellenden Bediensteten erfor-
derlich.

(4) Im Benehmen mit der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten ist mindes-
tens eine Stellvertreterin zu bestellen, die
sie bei Abwesenheit und bei sonstiger
Verhinderung vertritt; Abs. 2 und Abs. 3
Satz 2 gelten entsprechend. Die Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte kann der
Stellvertreterin mit deren Zustimmung
Aufgaben zur eigenständigen Erledigung
übertragen.

(5) An den Hochschulen können an
den Fachbereichen zusätzlich Fachbe-
reichsbeauftragte bestellt werden. Nähe-
res regeln die Hochschulen durch Sat-
zung.

(6) Bei den Gerichten sind für Angele-
genheiten des richterlichen und des nicht
richterlichen Personals, bei den Staatsan-
waltschaften für Angelegenheiten des
staatsanwaltlichen und des nicht staats-
anwaltlichen Personals jeweils gesonder-
te Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
te zu bestellen. Die Vorschrift des Abs. 1
Satz 1 über die Mindestzahl der Beschäf-
tigten gilt entsprechend für die jeweilige
Gruppe.

(7) Im Einvernehmen mit der Dienst-
stellenleitung kann die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte auch die
Amtsbezeichnung Frauenbeauftragte
oder Gleichstellungsbeauftragte verwen-
den.

§ 16

Dauer der Bestellung und Abberufung

(1) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte wird für sechs Jahre bestellt. Im
Einvernehmen mit der zu bestellenden
Beschäftigten kann die Bestellung für we-

niger als sechs Jahre erfolgen. Mit Zu-
stimmung der Amtsinhaberin sind Verlän-
gerungen der Bestellung um jeweils bis
zu sechs Jahre möglich. 

(2) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte kann nur wegen grober Ver-
nachlässigung der gesetzlichen Pflichten
oder grober Verletzung der gesetzlichen
Befugnisse als Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte von dieser Funktion ab-
berufen werden. Allgemeine dienstrecht-
liche und tarifvertragliche Regelungen
bleiben unberührt.

(3) Die Bestellung der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten erlischt
durch die Beendigung des Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses, die Versetzung an
eine andere Dienststelle, den Eintritt oder
die Versetzung in den Ruhestand, bei der
Wahl in eine Personalvertretung oder
durch Rücktritt.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend
für die Stellvertreterin.

§ 17

Aufgaben und Rechte der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte überwacht die Durchführung
dieses Gesetzes und, soweit es um das
Verbot von Benachteiligungen aufgrund
des Geschlechts einschließlich des Ver-
bots von sexuellen Belästigungen geht,
des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes vom 14. August 2006 (BGBl. I 
S. 1897), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610), und
unterstützt die Dienststellenleitung bei
der Umsetzung dieser Gesetze. Sie hat
das Recht, frühzeitig an allen personellen,
organisatorischen und sozialen Maßnah-
men beteiligt zu werden, welche die
Gleichstellung von Frauen und Männern
sowie die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf betreffen. Dies betrifft insbesondere

1. die Aufstellung und Änderung des
Frauenförder- und Gleichstellungs-
planes, der Personalstellen ihrer
Dienststelle betrifft, sowie Maßnah-
men nach § 7,

2. personelle Maßnahmen im Sinne der
§§ 63, 77 und 78 des Hessischen Per-
sonalvertretungsgesetzes, soziale
Maßnahmen im Sinne des § 74 des
Hessischen Personalvertretungsgeset-
zes und organisatorische Maßnahmen
im Sinne des § 81 des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes mit Aus-
wirkungen auf Personalstellen der
Dienststelle, für die sie bestellt wur-
de,

3. Stellenausschreibungen und Aus-
wahlverfahren für Personalstellen der
Dienststellen, für die sie bestellt wur-
de,

4. Maßnahmen zum Schutz vor sexuel-
ler Belästigung,
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5. die Besetzung von Gremien nach § 13
sowie

6. sonstige Maßnahmen zur Durchfüh-
rung des Frauenförder- und Gleich-
stellungsplanes.

(2) Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte nach § 15 Abs. 1 Satz 4 und 5 ha-
ben das Recht, an der Aufstellung des
Frauenförder- und Gleichstellungsplanes,
für den sie bestellt wurden, sowie an per-
sonellen Maßnahmen im Sinne der §§ 63,
77 und 78 des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes, Stellenausschreibungen
und Auswahlverfahren, welche die in die-
sem Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan erfassten Personalstellen betreffen,
beteiligt zu werden. Im Rahmen der Be-
teiligungsrechte nach Satz 1 finden für
die Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten nach § 15 Abs. 1 Satz 4 und 5 die
für die übrigen Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten geltenden Vorschriften
Anwendung, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

(3) In der Landesverwaltung ist bei or-
ganisatorischen Maßnahmen, die für die
Beschäftigten mehrerer Dienststellen von
Bedeutung sind, die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte der obersten Lan-
desbehörde anstelle der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten der betroffe-
nen Dienststelle zu beteiligen. Bei organi-
satorischen Maßnahmen, die für die Be-
schäftigten mehrerer Geschäftsbereiche
von Bedeutung sind oder über die die
Landesregierung entscheidet, wird an-
stelle der Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten nach Satz 1 die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte der zuständi-
gen obersten Landesbehörde beteiligt.

(4) Von einer beabsichtigten Maßnah-
me ist sie rechtzeitig, mindestens zwei
Wochen vor der Entscheidung, zu unter-
richten und anzuhören. In dringenden
Fällen kann die Frist auf eine Woche ab-
gekürzt werden; vor fristlosen Entlassun-
gen und außerordentlichen Kündigungen
beträgt die Frist drei Arbeitstage. Hat die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Bedenken gegen die beabsichtigte Maß-
nahme, so hat sie dies unter Angabe der
Gründe unverzüglich der Dienststellenlei-
tung mitzuteilen. Das Votum ist zu den
Akten zu nehmen. Soweit die Maßnahme
einer anderen Dienststelle zur Entschei-
dung vorgelegt wird, kann die Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte eine
schriftliche Stellungnahme beifügen.
Folgt die Dienststelle dem Votum der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
nicht, hat sie ihr die Gründe hierfür auf
Verlangen schriftlich mitzuteilen.

(5) Wird die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte nicht ordnungsgemäß an
einer Maßnahme beteiligt, ist die Entschei-
dung über die Maßnahme auszusetzen, bis
die Beteiligung nachgeholt wurde. Der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
ist hierfür eine Frist von zwei Wochen zu
gewähren. In dringenden Fällen ist die
Frist auf eine Woche, bei außerordentli-
chen Kündigungen und fristlosen Entlas-
sungen auf drei Arbeitstage zu verkürzen.

(6) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte hat in allen Angelegenheiten,
die ihrer Beteiligung unterliegen, ein Ini-
tiativrecht. Die Dienststelle hat über ei-
nen Initiativantrag in angemessener Zeit
zu entscheiden. Die Entscheidung über
einen schriftlich gestellten Initiativantrag
ist der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten schriftlich mitzuteilen.

(7) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte erhält auf Verlangen Einsicht in
alle Akten, die Maßnahmen, an denen sie
zu beteiligen ist, betreffen. Bei Personal-
entscheidungen erhält sie auf Verlangen
auch Einsicht in Bewerbungsunterlagen
einschließlich derer von Bewerberinnen
und Bewerbern, die nicht in die engere
Auswahl einbezogen wurden.

§ 18

Information und Austausch

(1) Der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten ist Gelegenheit zur Teilnah-
me an Besprechungen nach § 60 Abs. 4
des Hessischen Personalvertretungsgeset-
zes zu geben.

(2) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte kann sich unmittelbar an die
Dienststellenleitung wenden. Sie kann
sich auf dem Dienstweg an die oberste
Dienstbehörde wenden.

(3) Zur Beratung von Fragen grundsätz-
licher Bedeutung nach § 1 Abs. 1 Satz 1,
insbesondere zur Auslegung dieses Ge-
setzes, kann sich die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte unmittelbar an das
für das Hessische Gleichberechtigungs-
gesetz zuständige Ministerium wenden.
Personenbezogene Daten von Beschäftig-
ten dürfen dabei nicht ohne Einwilligung
der Betroffenen übermittelt werden.

(4) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte soll Sprechstunden durchführen
und einmal im Jahr eine Versammlung
der weiblichen Beschäftigten einberufen.
Weibliche Beschäftigte können sich ohne
Einhaltung des Dienstweges an die Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte ihrer
Dienststelle wenden. Satz 1 und 2 gelten
nicht für Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte nach § 15 Abs. 1 Satz 4 und 5.

(5) Das für das Hessische Gleichbe-
rechtigungsgesetz zuständige Ministeri-
um koordiniert und organisiert den Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.

(6) Der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten und ihrer Stellvertreterin
sind regelmäßig Gelegenheiten zu Fort-
bildungen, die der Ausübung ihres Amtes
dienen, zu gewähren. Dies gilt insbeson-
dere für Fortbildungen im Bereich des
Gleichstellungsrechts sowie des öffentli-
chen Dienst-, Personalvertretungs-, Orga-
nisations- und Haushaltsrechts.

(7) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte und ihre Stellvertreterin sowie
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach § 21 Abs. 2 Satz 2 sind hinsichtlich
der persönlichen Verhältnisse der Be-
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schäftigten und anderer vertraulicher An-
gelegenheiten in der Dienststelle über die
Zeit ihrer Bestellung hinaus zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

§ 19

Widerspruchsrecht

(1) Ist die Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte der Auffassung, dass Maß-
nahmen oder ihre Unterlassung gegen
dieses Gesetz verstoßen oder infolge von
solchen Maßnahmen die Erfüllung des
Frauenförder- und Gleichstellungsplanes
gefährdet ist, kann sie innerhalb einer
Frist von zwei Wochen ab Kenntnis bei
der Dienststellenleitung schriftlich und
unter Darlegung der Gründe widerspre-
chen; bei außerordentlichen Kündigun-
gen und fristlosen Entlassungen ist der
Widerspruch unverzüglich einzulegen.

(2) Die Dienststellenleitung entschei-
det innerhalb von drei Wochen nach Zu-
gang des Widerspruchs erneut über den
Vorgang. Soweit die Dienststelle dem Wi-
derspruch nicht abhilft, hat sie dies ge-
genüber der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten schriftlich zu begrün-
den.

(3) Soweit die Dienststelle einem Wi-
derspruch der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten nicht abhilft, kann die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
in der Landesverwaltung die Entschei-
dung der Stelle, die dem Frauen- und
Gleichstellungsplan zugestimmt hat, be-
antragen. Bei Dienststellen der Gemein-
den kann die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte die Entscheidung des
Gemeindevorstandes, bei Dienststellen
der Gemeindeverbände die Entscheidung
des Kreisausschusses beantragen, bei
Dienststellen der kommunalen Zweckver-
bände die Entscheidung des Verbands-
vorstandes, beim Landeswohlfahrtsver-
band Hessen die Entscheidung des Ver-
waltungsausschusses, beim Regionalver-
band FrankfurtRheinMain die Entschei-
dung des Regionalvorstandes. Bei den üb-
rigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts kann die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte die Entschei-
dung des Organs, welches die Geschäfts-
führung wahrnimmt, beantragen, beim
Hessischen Rundfunk die Entscheidung
des Verwaltungsrates. Die Entscheidung
der Stelle nach Satz 1 bis 3 ist innerhalb
einer Frist von zwei Wochen nach der er-
neuten Entscheidung der Dienststelle
oder nach Ablauf der Entscheidungsfrist
nach Abs. 2 Satz 1 schriftlich und unter
Darlegung der Gründe zu beantragen.
Bei außerordentlichen Kündigungen und
fristlosen Entlassungen ist die Entschei-
dung unverzüglich zu beantragen.

(4) Die Stelle nach Abs. 3 Satz 1 bis 3
entscheidet innerhalb eines Monats, bei
außerordentlichen Kündigungen und
fristlosen Entlassungen innerhalb von drei
Tagen, schriftlich und unter Darlegung
der Gründe über den Widerspruch.

(5) Bis zur erneuten Entscheidung der
Dienststelle nach Abs. 2 oder der Ent-
scheidung nach Abs. 4 wird der Vollzug
der Maßnahme ausgesetzt.

§ 20

Rechtsschutz

(1) Bleibt der Widerspruch nach § 19
erfolglos, kann die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte innerhalb eines Mo-
nats das zuständige Verwaltungsgericht
anrufen.

(2) Die Anrufung des Gerichts kann
nur darauf gestützt werden, dass die
Dienststelle

1. Rechte der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten aus diesem Gesetz
verletzt hat oder

2. einen den Bestimmungen dieses Ge-
setzes nicht entsprechenden Frauen-
förder- und Gleichstellungsplan auf-
gestellt hat.

(3) Abweichend von Abs. 1 ist die An-
rufung des Gerichts auch zulässig, wenn
über den Widerspruch von der Stelle nach
§ 19 Abs. 3 innerhalb der Frist nach § 19
Abs. 3 Satz 4 oder 5 sachlich nicht ent-
schieden worden ist und eine Nachfrist
von mindestens zwei Wochen unter An-
drohung der Beschreitung des Rechts-
wegs fruchtlos abgelaufen ist. Soweit eine
Stelle nach § 19 Abs. 3 nicht vorgesehen
ist, gilt Satz 1 entsprechend, wenn die
Dienststelle innerhalb der Frist nach § 19
Abs. 2 Satz 1 nicht entschieden hat. § 75
Satz 2 bis 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung gilt entsprechend.

(4) Die Anrufung hat keine aufschie-
bende Wirkung.

(5) Die Dienststelle trägt die der Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten ent-
stehenden Kosten.

§ 21

Dienstliche Stellung

(1) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte ist unmittelbar der Dienststel-
lenleitung zugeordnet. Sie nimmt ihre
Aufgaben und Befugnisse als dienstliche
Tätigkeit wahr. Dabei ist sie von fachli-
chen Weisungen frei. Sie ist im erforderli-
chen Umfang von den übrigen dienstli-
chen Aufgaben zu entlasten und mit den
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendi-
gen räumlichen, personellen und sachli-
chen Mitteln auszustatten.

(2) Für die Tätigkeit der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten ist mindes-
tens eine Stelle zur Verfügung zu stellen,
in Dienststellen mit

1. 150 bis 300 Beschäftigten mit 25 Pro-
zent,

2. mehr als 300 Beschäftigten mit 
50 Prozent und

3. mehr als 600 Beschäftigten mit 
100 Prozent der regelmäßigen Ar-
beitszeit. Im Benehmen mit der Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten
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ist in Dienststellen mit mehr als 1 000
Beschäftigten eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter mit der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit zuzuordnen,
in Dienststellen mit mehr als 1 200
Beschäftigten eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter mit der vollen Regel-
arbeitszeit. In Dienststellen mit mehr
als 2 000 Beschäftigten sind, falls er-
forderlich, zudem Stellenanteile für
eine weitere Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte oder eine Stellver-
treterin zur Verfügung zu stellen. Für
die Tätigkeit von Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten nach § 15 
Abs. 1 Satz 4 und 5 ist bei einer Zu-
ständigkeit für weniger als 500 Perso-
nalstellen eine Stelle mit der Hälfte
der regelmäßigen Arbeitszeit und da-
rüber hinaus eine volle Stelle zur Ver-
fügung zu stellen. In der Landesver-
waltung sind bei der Entlastung der
Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten in den obersten Landesbehör-
den die Aufgaben nach § 17 Abs. 3
entsprechend zu berücksichtigen. In
den Hochschulen sind bei der Entlas-
tung der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten die Aufgaben nach
§ 5 Abs. 4 Satz 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes zu berücksichti-
gen.

(3) Bei ununterbrochener Abwesenheit
der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten über drei Monate hinaus ist ihre
Stellvertreterin in dem gleichen Umfang
wie die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte zu entlasten. Soweit der Stell-
vertreterin nach § 15 Abs. 4 Satz 2 Aufga-
ben zur eigenständigen Erledigung über-
tragen worden sind, ist die Dienststelle
auf gemeinsamen Antrag der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten und ih-
rer Stellvertreterin verpflichtet, die Ent-
lastung auf die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte und die Stellvertreterin
aufzuteilen.

(4) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte und ihre Stellvertreterin dürfen
wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt
werden; dies gilt insbesondere für die be-
rufliche Entwicklung. Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte, denen für ih-
re Tätigkeit eine Stelle mit 100 Prozent
zur Verfügung gestellt wurde, haben bei
sie betreffenden Personalentscheidungen
einen Anspruch auf fiktive Nachzeich-
nung ihres beruflichen Werdegangs. Die
Dienststelle hat auf Antrag der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten eine
Aufgabenbeschreibung als Nachweis
über ihre Tätigkeit vorzunehmen. Die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
und ihre Stellvertreterin dürfen gegen ih-
ren Willen nur versetzt oder abgeordnet
werden, wenn dies aus zwingenden
dienstlichen Gründen auch unter Berück-
sichtigung ihrer Funktion als Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte oder Stellver-
treterin unvermeidbar ist und die Stelle,
die bei einem Widerspruch der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten nach 
§ 19 Abs. 3 entscheidet, zugestimmt hat.
Auf eine Frauen- und Gleichstellungsbe-

auftragte oder ihre Stellvertreterin, mit
der ein Arbeitsverhältnis besteht, findet 
§ 15 Abs. 2 und 4 des Kündigungsschutz-
gesetzes in der Fassung vom 25. August
1969 (BGBl. I S. 1317), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I
S. 868), entsprechend Anwendung mit
der Maßgabe, dass zusätzlich zur perso-
nalvertretungsrechtlich erforderlichen Zu-
stimmung nach § 15 Abs. 2 des Kündi-
gungsschutzgesetzes die Zustimmung der
Stelle vorliegen muss, die bei einem Wi-
derspruch der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten nach § 19 Abs. 3 ent-
scheidet.

Fünfter Abschnitt

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 22

Neuerrichtung, Auflösung und 
Eingliederung von Dienststellen

(1) In neu errichteten Dienststellen
sind innerhalb von sechs Monaten Frau-
enförder- und Gleichstellungspläne auf-
zustellen. § 11 Abs. 5 gilt insoweit nicht.
In Dienststellen, in denen die Zahl der re-
gelmäßig Beschäftigten um mehr als
zwanzig Prozent steigt oder sinkt, sind
Frauenförder- und Gleichstellungspläne
entsprechend § 6 Abs. 7 innerhalb von
sechs Monaten anzupassen.

(2) In neu errichteten Dienststellen be-
stellt die Dienststelle innerhalb von zehn
Arbeitstagen eine kommissarische Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte für
die Dauer von sechs Monaten; § 74 Abs. 1
Nr. 3 des Hessischen Personalvertretungs-
gesetzes gilt in diesen Fällen nicht. Inner-
halb dieser Frist ist die Stelle der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten auszu-
schreiben und neu zu besetzen.

(3) Geht eine Dienststelle durch Auflö-
sung oder Eingliederung unter, so endet
gleichzeitig das Amt der für diese Einheit
bestellten Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten sowie deren Stellvertreterin.

§ 23

Übergangsvorschrift

Innerhalb von zwei Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes sind unter
Mitwirkung der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten alle Frauenförder- und
Gleichstellungspläne an die Vorausset-
zungen des § 6 anzupassen. Soweit eine
Dienststelle von der Möglichkeit eines
Modellvorhabens nach § 5 Abs. 8 des
Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes
in der Fassung vom 31. August 2007
(GVBl. I S. 586), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl. S. 118),
in der am 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung Gebrauch gemacht hat, können
diese Vorhaben noch bis zum Ende ihrer
Laufzeit weitergeführt werden. Insoweit
finden § 5 Abs. 8, 11 und 12 des Hessi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes in
der am 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung weiter Anwendung.
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§ 24

Rechte der Menschen mit Behinderung

Die Rechte der Menschen mit Behin-
derung werden durch dieses Gesetz nicht
berührt.

§ 25

Aufgaben der kommunalen Frauenbüros

Die Aufgaben der Gemeinden nach 
§ 4b der Hessischen Gemeindeordnung
und nach § 4a der Hessischen Landkreis-
ordnung werden durch dieses Gesetz
nicht berührt.

§ 26

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2023 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2015
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